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RS OGH 1975/11/13 2Ob210/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1975

Norm

ZPO §235 E

ZPO §237 Abs1 A

Rechtssatz

Der Kläger kann auch innerhalb desselben Rechtsstreites den durch Einschränkung fortgefallenen Anspruchsteil durch

neuerliche Klagserweiterung geltend machen, soferne er nicht bei der Klagseinschränkung gleichzeitig auf den

eingeschränkten Anspruchsteil verzichtet hat.
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